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MA 62 – I/1765/04  
Wien, 15. März 2004  
E-Government;

Verfahrens- und Leistungsbereiche – vlb 1.2;

Stellungnahme von Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zu dem mit do. Schreiben vom 25.2.2004 ausgesendeten Entwurf der Einteilung der Verfahrens- und Leistungsbereiche Version vlb 1.2 teilt das Land Wien Folgendes mit:

Die Zusammenfassung und Gliederung der Verfahren und Leistungen zu Verfahrens/Leistungsbereichen ist aus Sicht des Landes Wien in Ordnung, insbesondere können die Meldungen nach dem DSG 2000 angepasst werden. Die weitere Untergliederung in Leistungsgruppen und einzelne Leistungen (Produkte) ist nicht Gegenstand dieser Stellungnahme.

Lediglich bei den – nicht DSG-relevanten – Zuordnungen zu den Überschriften externe/interne Verfahrens/Leistungsbereiche könnte die Zuordnung der folgenden Leistungen falsche Vorstellungen bei KundInnen, die sich Info-Seiten über die Verwaltungsleistungen ansehen, hervorrufen.

1) Den "Überwiegenden verwaltungsinternen Verfahrens-/Leistungsbereichen" ist die "Öffentlichkeitsarbeit und Informationswesen" zugeordnet, die z.B. bei Bürgeranfragen, Bestellservice für Informationsmaterial, Präsentation von Mandataren und Gremien, Bezug der Rechtsvorschriften und Amtsblätter, mit einer bereichsspezifischen Personenkennzahl außenwirksam wird.

2) Weiters gibt es zwei Bereiche für Finanzen:

Externer Verfahrens-/Leistungsbereich "Steuern und Abgaben" sowie verwaltungsintern "Finanzen und Rechnungswesen"; Das Vergabewesen kann weder dem einen noch dem anderen Leistungsbereich zugeordnet werden. Gemeint ist wohl eine Zuordnung zu "Amtswirtschaft (Beschaffung)", wobei aber durch die veröffentlichten Ausschreibungen ein starker Außenbezug gegeben ist.

3) Die Stiftungsverwaltung ist dem überwiegend verwaltungsinternen Verfahrens/Leistungsbereich "Finanzen und Rechnungswesen" zugeordnet. Die Mehrzahl der gemeinnützigen Stiftungen/Fonds wurde jedoch nicht von Gebietskörperschaften selbst, sondern von Privaten entweder nach dem Bundes- Stiftungs- und Fondsgesetz oder nach den jeweiligen Landes- Stiftungs- und Fondsgesetzen gegründet. Die Gebietskörperschaften üben bei der Stiftungs/Fondsverwaltung hauptsächlich eine außenwirksame behördliche Aufsichtstätigkeit aus und stellen auch für an Leistungen der Stiftungen/Fonds interessierte BürgerInnen öffentliche Stiftungs/Fondsregister zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Die Abteilungsleiterin:

  

Dr. Bachofner


Senatsrätin

nachrichtlich an:
MD – Allgemeine Angelegenheiten

zu Zl. MDA-92-12/04

